
TRAINER-Vereinbarung
Auftragsverhältnis
ZWISCHEN

Verein, Name, Adresse
(nachfolgend „Verein“ genannt) 

Auftraggeber

Name, Geburtsdatum, Adresse
(nachfolgend „Trainer“ genannt)

Auftragnehmer

1. AUFTRAG

Der Verein beauftragt den Trainer auf der Kunsteisbahn ______________________________ als Eislauftrainer (Vollzeit / Teilzeit) Eislaufunterricht einzeln und in Gruppen zu erteilen. 

Die Statuten und das TK-Reglement des Vereins, der Benützungsplan sowie allfällige spezielle Zusätze zur Vereinbarung und die Tarifliste (Anhang 1) bilden einen integrierenden Bestandteil dieser Trainer-Vereinbarung und sind dieser im Anhang beizufügen.

2. DAuer der Vereinbarung
Diese Vereinbarung ist gültig ab dem 1. Oktober 2009 für eine Saison. Die Saison dauert in der Regel vom 1. Oktober bis 31. März / 30. April. 

3. Funktion und Aufgaben des Trainers
Der Trainer verpflichtet sich, sein Amt gewissenhaft und korrekt auszuüben. Die Hauptaufgaben des Trainers sind eine niveaugerechte und kompetente Trainingsbetreuung. Er hat insbesondere folgende Obliegenheiten: 

· Erstellung von Trainingsprogrammen im Rahmen von J&S
· Gestaltung und Durchführung der Clubtrainings im Rahmen von J&S
· Trainingszeiten und Einteilung von Club- und Kaderkinder in Zusammenarbeit mit den TrainerkollegInnen, dem Vereinsvorstand und / oder der TK
· Mithilfe bei Vereinsanlässen (gemäss vorgängiger Absprache) 
Des Weiteren hat der Trainer ein Teilnahme- und Mitspracherecht an Vorstands- und TK-Sitzungen des Vereins.

4. Funktionen und Aufgaben des Vereins
Der Verein verpflichtet sich, nach Absprache mit dem Trainer optimale Rahmenbedingungen für den Trainingsbetrieb zu schaffen. Des Weiteren führt der Verein die üblichen administrativen Arbeiten für den Vereinsbetrieb sowie für die Clubkurse durch. So stellt der Verein für die administrativen Arbeiten im Rahmen von J&S auch einen Coach zur Verfügung. Die Koordination zwischen den Trainern für den Vereinsbetrieb wird in Zusammenarbeit mit allen Trainern festgelegt. Im Übrigen ist der Trainer in der Trainingsgestaltung frei. 
Die Protokolle von Vorstands- und TK-Sitzungen werden dem Trainer unaufgefordert zur Kenntnis zugestellt. 

Der Verein verpflichtet sich, den Trainer für die geleisteten Arbeiten gemäss der beiliegenden Tarifliste zu entschädigen. 
5. UNTERRICHTSZEITEN
Der Verein räumt dem Trainer das Recht ein, im Rahmen des beiliegenden Belegungsplanes (Anhang 2) Einzel- und Gruppenkurse zu erteilen. 

Für Lektionen und Kurse während des reservierten Clubeis muss der Trainer keine Benützungsabgaben leisten. 
Oder

Für Lektionen und Kurse während des reservierten Cubeis muss der Trainer folgende Abgaben an den Club leisten: 

Pro Saison pauschal:

Fr. 0.00
oder
Pro benutzte Eisstunde:
Fr. 0.00
oder
10% des Umsatzes 
Es besteht auch die Möglichkeit, während des allgemeinen Eislaufs (mit oder ohne Absperrung) zu unterrichten. Allfällige spezielle Benützungsabgaben dafür werden zwischen dem Trainer und der Betriebskommission der Eisbahn in einer separaten Vereinbarung direkt geregelt.  

6. CLUBKURSE
Der Trainer und der Verein legen jeweils bis spätestens vier Wochen vor der Saison die vom Trainer zu erteilenden Clubkurse fest. Das Programm der Clubkurse stellt einen integrierenden Bestandteil dieser Vereinbarung dar. 

Für die vom Verein angebotenen Clubkurse stellt der Trainer jeweils Ende Monat eine detaillierte Rechnung. Die Tarife berechnen sich gemäss separater Tarifliste (Anhang 1). 

Der Verein verpflichtet sich, die Rechnung innert 20 Tagen ab Rechnungsstellung zu begleichen. Ist der Verein mit einer Rechnung in Verzug, so steht dem Trainer das Recht zu, nach Ansetzung und Ablauf einer Nachfrist von 10 Tagen, mit eingeschriebenem Brief sofort von der Vereinbarung zurückzutreten. 
Ausgefallene Kurse infolge schlechter Witterung, Krankheit oder mangelnder Schülerzahl werden vom Club nicht entschädigt. Bei schlechter Witterung kann als Ersatz vom Trainer ein Off-Ice-Training durchgeführt werden. Die Kurse können jedoch zu einem anderen Zeitpunkt nach Absprache mit den Schülern nachgeholt werden. 
7. PRIVATLEKTIONEN
Bei der Erteilung von Privatlektionen für Clubmitglieder steht dem Trainer die Selbstwahl der Schüler zu. Bei Läufern, welche nicht beim auftraggebenden Verein lizenziert sind, muss der Trainer beim Vorstand für die Erteilung von Privatlektionen auf Clubeis eine Spezialbewilligung einholen. 
Der Trainer rechnet die Kosten für Privatlektionen (einzeln oder in Gruppen) direkt mit den Schülern ab. 

Der Verein haftet nicht für ausgefallene Lektionen oder nicht bezahlte Rechnungen. Bei säumigen Clubmitgliedern besteht jedoch ein gegenseitiges Informationsrecht.
Die Preise für den Privatunterricht sowie die weiteren Bedingungen werden zwischen den Schülern und dem Trainer in einer separaten Vereinbarung direkt geregelt. Der Präsident des Vereins ist über die Tarife sowie die entsprechende Mustervereinbarung in Kenntnis zu setzen. 

8. WEITERE LEISTUNGEN FÜR DEN VEREIN
Weitergehende Leistungen des Trainers für den Verein ausserhalb der Clubkurse werden jeweils vorgängig mit dem Verein besprochen (Organisation von Schaulaufen, Wettkämpfe, etc.). Der Verein hat diese Leistungen gemäss der beiliegenden Tarifliste zu entschädigen. 

9. SOZIALLEISTUNGEN UND VERSICHERUNGEN
Der Trainer gilt als Selbständigerwerbender und rechnet seine AHV-/IV-/EO-Beiträge mit der zuständigen Ausgleichskasse sowohl für die Clubkurse als auch für die Privatlektionen selbständig ab. Anlässlich der Unterzeichnung des vorliegenden Auftrages ist dem Verein eine entsprechende Bestätigung der Ausgleichskasse vorzulegen. 
Versicherungsschutz für Unfall, Krankheit, Arbeitsausfall, Haftpflicht, Pensionskasse, private Altervorsorge, etc. ist Sache des Trainers und geht zu seinen Lasten. Der Verein gewährt keine Leistungen für verschuldete oder unverschuldete Verhinderung an der Ausübung der Trainertätigkeit.
10. STELLVERTRETUNG, FACHTRAINER
Bei Abwesenheit kann der Trainer in begründeten Fällen (insbesondere bei längerer Krankheit, Schwangerschaft, Militärdienst, Weiterbildung, Betreuung von Läufern bei Meisterschaften und Tests) in Absprache mit dem Vereinsvorstand eine Stellvertretung einsetzen. 

Der Club kann überdies den Einsatz eines Assistenztrainers, Choreographen, Konditionstrainer oder Psychologen bewilligen, welcher eng und im Einverständnis mit dem beauftragten Trainer zusammenarbeitet.

11. WEITERE VEREINSTRAINER

Der hier beauftragte Trainer ist zurzeit der einzige Trainer des Vereins. Weitere Vereinstrainer werden durch den Verein nur nach vorgängiger Absprache mit dem hier beauftragten Trainer beauftragt. 

oder 

Der hier beauftragte Trainer hat davon Kenntnis, dass noch weitere Trainer beim Verein im Auftragsverhältnis stehen. Der Trainer verpflichtet sich, mit sportlicher Fairness mit ihnen zusammen zu arbeiten. Der Verein verpflichtet sich, sämtliche Vereinstrainer gleich zu behandeln und bei den Clubkursen gemäss Absprache einzubeziehen. 

Vor einer Änderung des Trainerteams ist der hier beauftragte Trainer anzuhören und zu informieren. 
12. INFASTRUKTUR / WERBUNG
Der Verein hat dafür besorgt zu sein, dass dem Trainer eine spezielle Garderobe inkl. abschliessbarem Schrank zur Verfügung gestellt wird. Alles Weitere wird zwischen der Betriebsleitung der Eisbahn und dem Trainer direkt geregelt. 
Der Verein hat zudem dafür besorgt zu sein, dass der Trainer an einem geeigneten Ort in der Eisbahn persönliche Werbung aushängen darf. Zudem informiert der Verein in seinen Vereinsmitteilungen und auf der Homepage angemessen über das Trainerangebot.  
13. MITGLIEDSCHAFT IM SELV, WEITERBILDUNG

Der Trainer ist Mitglied des Schweizer Eislauflehrer Verbandes (SELV). 
Der Trainer hat mindestens eine J&S-Grundausbildung und verpflichtet sich die notwendigen Weiterbildungskurse zu besuchen, damit diese Qualifikation Aufrecht erhalten bleibt. 

Der Trainer ist verpflichtet, selbständig die aktuell gültigen Reglemente und Bestimmungen für Teste und Wettkämpfe zu kennen und umzusetzen. Der Verein ist dafür verantwortlich, dass sämtliche Informationen des SEV dem Trainer rechtzeitig und umgehend zugestellt werden. 
Kostenanteile für besuchte Fortbildungskurse können durch den Verein auf Antrag des Trainers nach Beschluss durch den Vorstand gewährt werden.

14. ANDERE TÄTIGKEITEN DES TRAINERS

Der Trainer verpflichtet sich, während der Saison hauptsächlich auf der vereinbarten Kunsteisbahn tätig zu sein. Über externe ergänzende Trainings mit den Schülern während der Saison ist der Verein zu informieren. Das Clubtraining darf dabei nicht tangiert werden. 
Die Trainingseinheiten ausserhalb der Saison organisiert der Trainer selbständig mit seinen Schülern. 

oder
Der Verein ist darüber informiert, dass der Trainer ein weiteres Auftragsverhältnis mit dem Eislaufclub ________________ hat. Der Trainer verpflichtet sich jedoch, an den vereinbarten Clubtrainings anwesend zu sein und diese nicht zu vernachlässigen. 

Die Trainingseinheiten ausserhalb der Saison organisiert der Trainer selbständig mit seinen Schülern. 

oder
Der Verein ist darüber informiert, dass der Trainer auch noch ein Anstellungsverhältnis zu x % ausserhalb des Eislaufsports hat. Der Trainer verpflichtet sich jedoch, an den vereinbarten Clubtrainings anwesend zu sein und diese nicht zu vernachlässigen.
Die Trainingseinheiten ausserhalb der Saison organisiert der Trainer selbständig mit seinen Schülern. 

15. ÄNDERUNG DER VEREINBARUNG
Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. 

16. WIDERRUF UND KÜNDIGUNG

Dieser Auftrag beginnt mit am 1. Oktober 2009 und gilt bis zum Ende der Saison (Ende März / April 2010). Er erneuert sich stillschweigend jeweils um ein weiteres Jahr, sofern er nicht von mindestens einer der beiden Parteien bis Ende Januar / Februar der laufenden Saison aufgelöst wird. 

Wird dieser Auftrag zur Unzeit aufgelöst, hat die kündigende Partei eine Konventionalstrafe von Fr. 3'000.00 zu bezahlen und haftet zusätzlich für den entstandenen Schaden.  

17. vorgängige Absprachen
Diese Vereinbarung annulliert und ersetzt alle vorgängig getroffenen Vereinbarungen der Parteien. 

18. ANWENDBARES RECHT 
Diese Vereinbarung untersteht ausschliesslich dem Schweizer Recht. 
Für den Verein: 

_________________________________

____________________________________

(Ort, Datum)





(Vorname, Name, Präsident(in))
_________________________________

____________________________________

(Ort, Datum)





(Vorname, Name, Zweitunterzeichner)
Der Trainer: 

_________________________________

____________________________________

(Ort, Datum)





(Vorname, Name)
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